
 

Leitfaden der Landesschülervertretung 
 

Die LandesSchüler- und StudierendenVertreter (LSSV) sind ehrenamtliche 
Ansprechpartner für Schüler- und Studentenmitglieder im DVE auf Bundeslandebene. 
Sie gehören funktionell zu den Landesgruppen (LG) und stehen im engen Kontakt zur 
Bundesschüler- und StudierendenVertretung (BSSV).  
Sie werden auf der Mitgliederversammlung der LG für 2 Jahre gewählt.  
 
Zu den Aufgaben der LSSV gehören:  

 Vertretung der Interessen der Schüler- und Studentenmitglieder in der LG und in 
der BSSV  

 Regelmäßige Treffen mit dem Landesleitungsteam (LLT)  

 Studentenmitglieder, Schülern/Studierenden auf regionaler Ebene den DVE 
näherbringen  

 Teilnahme an Telefonkonferenzen (TK) der Schülervertretung  

 Teilnahme an der Delegiertenversammlung der Schüler- und 
Studierendenvertretung (DVSS)  

 Verfassen und Gegenlesen von Protokollen während der Telefonkonferenzen und 
der Delegiertenversammlung der Schüler und Studierenden 

 
Die Aufgaben können beispielsweise in Form von folgenden Formaten umgesetzt 
werden:  

  Weitergabe von aktuellen berufspolitischen Informationen an Schüler- und 
Studentenmitglieder, Schulvorträge  

 Organisation und Durchführung von Regiotreffen und/oder Stammtischen 

 Weitere Projekte (z.B. Aktion zum Weltergotag) 

 Teilnahme am Ergotherapie-Kongress und dem BundesSchüler- und 
StudierendenTreffen (BSST) 

 

 Der Aufwand orientiert sich an den persönlichen Ressourcen  
 Funktionsträgerschulungen des DVE geben Hilfestellung  
 Die für das Amt entstehenden Kosten (bspw. Reisekosten) können über den DVE 

abgerechnet und Sitzungs- und Spesengelder beantragt werden.  
 
Das Amt erfordert folgende Voraussetzungen:  

 Spaß an der Zusammenarbeit im Team  
 Kreativität, Engagement und Eigeninitiative  

 Interesse an der Berufspolitik  

 Verantwortungsbewusstsein  
 Regelmäßiger Internetzugang und Telefonanschluss  

 

 

Da es sich um ein Ehrenamt handelt, kann das Amt jederzeit niedergelegt werden. 
Jedoch sollte sich rechtzeitig um eine/n Nachfolger/in bemüht werden. Diese/r sollte im 
Rahmen einer Amtsübergabe adäquat eingearbeitet werden. 


